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Gemeinde Reiskirchen 

Vorlagenart Vorlage DS 132/2006 

  

Ersteller/Datum 10 Hauptamt 01.08.2006 

Aktenzeichen 121-11 Herr Arnold 

Sichtvermerke  Bürgermeister Sehrt 
  [@OEF@] öffentlich 

[@NOE@] nichtöffentlich 

Beratungsfolge: Termin TOP 

Gemeindevorstand   

Ältestenrat   

Haupt- und Finanzausschuss   

Gemeindevertretung   

Betreff 

Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen 

und Plätzen der Gemeinde Reiskirchen 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, 

Wegen und Plätzen der Gemeinde Reiskirchen wird gemäß der beigefügten Anlage beschlossen. 

Sie tritt zum 01.01.2007 in Kraft. 

Begründung: 

Bisher hatte die Gemeinde Reiskirchen auf der Grundlage der vom Hessischen Verkehrs- und 

Wirtschaftsministerium erlassenen Verordnung über Sondernutzungsgebühren vom 01.12.1964, 

in der jeweils geltenden Fassung, Gebühren für erteilte Sondernutzungen (z.B. Aufstellen von 

Baugerüsten, Containern, Baumaterial, Aufhängen von Werbeplakaten usw.) im öffentlichen 

Verkehrsraum erhoben. 

 

Allerdings erscheint es sinnvoll und notwendig, -analog anderer Kommunen- eine eigene 

Satzung für den Bereich der Gemeinde Reiskirchen mit entsprechendem Gebührenverzeichnis zu 

schaffen. 

 

Daraufhin hat das Ordnungsamt – analog anderer Kommunen in Hessen – einen entsprechenden 

Satzungsentwurf (siehe Anlage) erarbeitet, der die häufig, in der Praxis vorkommenden 

Tatbestände in diesem Bereich erfasst. 
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Erwähnt werden sollte, dass der Beschluss des Gemeindevorstandes vom 09.11.2004, der die 

Standgebühren beim Reiskirchener Krämermarkt betrifft, weiterhin Gültigkeit behalten soll 

(siehe § 15 der Satzung). 

 

 

Anmerkungen: 

 

Im Rahmen der am 09.11.2006 stattgefundenen HFA-Sitzung wurde die Vorlage bereits 

behandelt. Es ergaben sich daraufhin einige Änderungswünsche, die zwischenzeitlich wie folgt 

abgearbeitet wurden: 

 

Im § 1 (sachlicher Geltungsbereich) wurde die „Bundesstraße“ mit aufgenommen, da nach 

erfolgter Rücksprache mit der Sachbearbeiterin der Verkehrsbehörde beim Landrat des 

Landkreises Gießen, Frau Munzig hierfür auch die Zuständigkeit der Kommune gegeben ist. 

 

Im § 6 (Einschränkung der Erlaubnis) wurde im Absatz 6 das letzte Wort „erlaubt“ gestrichen. 

 

Der von der SPD-Fraktion am 07.11.2006 gestellte Änderungsantrag zu § 8 (Erlaubnisfreie 

Sondernutzung) wurde zwischenzeitlich mit dem Hessischen Städte- und Gemeindebund in 

Mühlheim, Sachbearbeiter: Herr Grobba auf seine rechtliche Vereinbarkeit hin geprüft. Bis auf 

kleinere Formulierungen ist die vorgeschlagene Änderung rechtlich zulässig. 

 

Die Ziffer 2 des § 8 soll nun wie folgt lauten: 

 

“2. ortsansässige Vereine, die eine Flächenwerbung für Veranstaltungen eines Vereins (die 

 unmittelbar dem Vereinszweck dienen) in Reiskirchen durchführen. 

 Die Anzahl der Werbeflächen kann durch den Gemeindevorstand entsprechend § 6 Abs. 4 

 dieser Satzung eingeschränkt werden.“ 

 

Die bisherigen Ziffern 2 – 6 im § 8 verschieben sich entsprechend (zu Nr. 3 – 7). 

 

Die im § 9 (Einschränkung erlaubnisfreier Sondernutzungen) enthaltenen Nr. 5 und 6 werden 

durch die Ziffern „6 und 7“ ersetzt.  

 

 

Die gemeindlichen Gremien werden um gleichlautende Beschlussfassung gebeten. 

 

Anlagen: 

- überarbeitete Sondernutzungssatzung mit Gebührenverzeichnis 

- Beschluss des Gemeindevorstandes vom 09.11.2004 betr. Gebührenanpassung für die 

Vergabe von Standplätzen beim Reiskirchener Krämermarkt 
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